
©
 W

ol
fg

an
g 

S
po

hr
©

 U
w

e 
H

ild
ac

h

B
es

te
ll-

N
r.

 1
39

98

Sie müssen ausreichende Kenntnisse über die von den Trans-
portgütern ausgehenden Gefahren haben. Auch bei Fahrten, 
die ohne ADR-Schein durchgeführt werden dürfen.

Vergewissern Sie sich vor dem Beladen Ihres Fahrzeugs, dass 
die Versandstücke unbeschädigt sind.

Beachten Sie beim Beladen die Zusammenladeverbote beim 
Transport von Gütern der Klasse 1 – Explosivstoffe.

Halten Sie die Trennvorschriften bei Zusammenladung von 
Gefahrgütern mit Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln ein.

Sichern Sie die gesamte Ladung korrekt, so dass ein Verrut-
schen oder eine Beschädigung ausgeschlossen sind.

Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Ausrüstungsgegen-
stände gemäß ADR vorhanden und einsatzbereit sowie ggf. 
vorhandene Ablauffristen nicht überschritten sind.

Kennzeichnen Sie die Beförderungseinheit vorschriftsmäßig 
mit orangefarbenen Warntafeln, falls erforderlich, und ggf. 
mit Großzetteln (Placards).

Haben Sie alle erforderlichen Begleitpapiere dabei bzw. 
erhalten? Im Regelfall: Beförderungs papier, ADR-Schulungs-
bescheinigung, Lichtbildausweis und Schriftliche Weisungen.

Halten Sie sich strikt an die Lenk- und Ruhezeiten und beach-
ten Sie Fahrwegbeschränkungen, z. B. bei Tunneln.

Handeln Sie bei Unfällen, insbesondere bei Gefahrgutaustritt, 
umsichtig und überlegt. Gefährden Sie sich nicht selbst und 
informieren Sie ggf. die Polizei oder Feuerwehr.

Fahreranweisung 
Gefahrgut in Versandstücken

Beförderung auf der Straße

Die 10 wichtigsten Punkte

8.

2.

6.
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Die Schriftlichen Weisungen sind leicht auffindbar 
im Fahrerhaus aufzubewahren, am besten zusam-
men mit den anderen Begleitpapieren, so dass im 
Falle eines Unfalles alle relevanten Dokumente mit 
einem Griff mitgenommen werden können.

Wichtig: Lesen Sie vor Beförderungsbeginn 
die Schriftlichen Weisungen sorgfältig, damit 
Sie im Notfall die zu ergreifenden Maßnah-
men kennen und anwenden können!

2.5 Fahrzeugführer, die eine kennzeichnungspflich-
tige Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern 
in Versandstücken führen, müssen im Regelfall im 
Be sitz einer „ADR-Schulungsbescheinigung“ (sog. 
Gefahr gut-Führerschein) sein. 

Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz 

für die Durchführung allgemeiner und gefahrenspezifischer 

notfallmaßnahmen, die sich gemäß Abschnitt 8.1.5  

des ADr an Bord der Beförderungseinheit befinden muss

Die folgende Ausrüstung muss sich an Bord der Beförderungseinheit befinden:

–  ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchstzulässigen Gesamt- 

masse des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen;

–  zwei selbststehende Warnzeichen;

–  Augenspülflüssigkeita) und 

für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung

–  eine Warnweste;

–  ein tragbares Beleuchtungsgerät;

–  ein Paar Schutzhandschuhe und

–  eine Augenschutzausrüstung.

 
Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung:

–  an Bord von Fahrzeugen für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für  

jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske befinden;

–  eine Schaufelb);

–  eine Kanalabdeckungb);

–  ein Auffangbehälterb).

a) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

b) Nur für feste und flüssige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben.

Zusätzliche hinweise für die Mitglieder der fahrzeugbesatzung über die gefahreneigenschaften von gefährlichen 

gütern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden umständen 

zu ergreifenden Maßnahmen

Kennzeichen

gefahreneigenschaften 
Zusätzliche hinweise

(1)

(2)

(3)

  

Umweltgefährdende Stoffe

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

 

Erwärmte Stoffe

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze.
Berührung heißer Teile  

der Beförderungseinheit 

und des ausgetretenen 

Stoffes vermeiden.

Zusätzliche hinweise für die Mitglieder der fahrzeugbesatzung über die gefahreneigenschaften von gefährlichen 

gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden umständen zu ergreifenden Maßnahmen

gefahrzettel und großzettel

(Placards)

gefahreneigenschaften Zusätzliche hinweise

(1)
(2)

(3)

Entzündend (oxidierend) wirkende

Stoffe

  
5.1

Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Explosion bei 

Berührung mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen.
Vermischen mit entzünd-

baren oder brennbaren 

Stoffen (z.B. Sägespäne) 

vermeiden.

Organische Peroxide

  
5.2

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen,

bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetall-

verbindungen oder Aminen), Reibung oder Stößen.

Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 

entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 

führen.

Vermischen mit entzünd-

baren oder brennbaren 

Stoffen (z.B. Sägespäne) 

vermeiden.

Giftige Stoffe

  
6.1

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berührung mit der 

Haut oder bei Einnahme.

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Notfallfluchtmaske 

verwenden.

Ansteckungsgefährliche Stoffe

  
6.2

Ansteckungsgefahr. Kann bei Menschen oder Tieren 

schwere Krankheiten hervorrufen.

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Radioaktive Stoffe

  
7A           7B

  
7C            7D

Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrahlung. Expositionszeit 

beschränken.

Spaltbare Stoffe

  
7E

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

Ätzende Stoffe

8

Verätzungsgefahr.

Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen

heftig reagieren.

Ausgetretener Stoff kann ätzende Dämpfe entwickeln.

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Verschiedene gefährliche Stoffe und

Gegenstände

  
9             9A

Verbrennungsgefahr.

Brandgefahr.

Explosionsgefahr.

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Bem. 1.  Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung  

beachtet werden.

 2.  Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klassen der zu beför-

dernden gefährlichen Güter und die Beförderungsmittel wiederzugeben.

Zusätzliche hinweise für die Mitglieder der fahrzeugbesatzung über die gefahreneigenschaften von gefährlichen 
gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden umständen zu ergreifenden Maßnahmen

gefahrzettel und großzettel
(Placards)

gefahreneigenschaften Zusätzliche hinweise

(1) (2) (3)

Explosive Stoffe und Gegenstände
mit Explosivstoff

    
 1 1.5 1.6

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie 
Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wärme-
fluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch haben.
Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder 
wärmeempfindlich.

Schutz abseits von 
Fenstern suchen.

Explosive Stoffe und Gegenstände
mit Explosivstoff

  
1.4

Leichte Explosions- und Brandgefahr. Schutz suchen.

Entzündbare Gase

  
2.1

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Erstickungsgefahr.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

    
2.2

Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Giftige Gase

2.3

Vergiftungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Notfallfluchtmaske 
verwenden.
Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entzündbare flüssige Stoffe

  
3

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entzündbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe, 

 polymerisierende Stoffe und 
 desensibilisierte explosive feste Stoffe

4.1

Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich bei Hitze, 
Funken oder Flammen entzünden.
Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter  
Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen  
(wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen),  
bei Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen. 
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 
Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei 
Verlust des Desensibilisierungsmittels.

Selbstentzündliche Stoffe

 
4.2

Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung von 
Versandstücken oder Austritt von Füllgut.
Kann heftig mit Wasser reagieren.

Stoffe, die in Berührung mit Wasser
entzündbare Gase entwickeln

  
4.3

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr. Ausgetretene Stoffe 
sollten durch Abdecken 
trocken gehalten werden.

Schriftliche WeiSungen geMÄSS ADr
Maßnahmen bei einem Unfall oder Notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, müssen 
die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung folgende Maßnahmen ergreifen, sofern diese  
sicher und praktisch durchgeführt werden können:–  Bremssystem betätigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenen-

falls vorhandenen Hauptschalters trennen;
–  Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen oder elektronische Zigaretten oder 

ähnliche Geräte verwenden und keine elektrische Ausrüstung einschalten;–  die entsprechenden Einsatzkräfte verständigen und dabei soviel Informationen wie 
möglich über den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;–  Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen;–  Beförderungspapiere für die Ankunft der Einsatzkräfte bereit halten;–  nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, 

Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite 
vermeiden;

–  sofern dies gefahrlos möglich ist, Feuerlöscher verwenden, um kleine Brände/Entste-
hungsbrände an Reifen, Bremsen und im Motorraum zu bekämpfen;–  Brände in Ladeabteilen dürfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekämpft 
werden;

–  sofern dies gefahrlos möglich ist, Bordausrüstung verwenden, um das Eintreten von 
Stoffen in Gewässer oder in die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe 
einzudämmen;

–  sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Per-
sonen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkräfte befolgen;–  kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen 
und sicher entsorgen.

Zusatzausrüstung bei folgenden Gefahrzetteln:

Atemschutz (Fluchtfilter)

Zusatzausrüstung bei folgenden Gefahrzetteln 
beim Transport fester und flüssiger Stoffe:

 
 
 
» Schaufel
» Kanalabdeckung
» Auffangbehälter

2.3 Überprüfen Sie weiter, ob die jeweils vorge-
schriebenen Begleitpapiere richtig und vollständig 
sind.
1.  Beförderungspapier einschließlich aller vorge-

schriebenen Einträge (siehe 1.4),
2.  Schriftliche Weisungen (siehe 2.3),
3.  Lichtbildausweis für jedes Mitglied der Fahrzeug-

besatzung,
4.  Bescheinigung über die Schulung des Fahrzeug-

führers (ADR-Schulungsbescheinigung), sofern 
erforderlich (siehe Nr. 2.4),

5.  Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge EX /  II, 
EX /  III oder MEMU,

6.  Container- /  Fahrzeug-Packzertifikat, wenn gefähr-
liche Güter in Großcontainern zu einem Seeha-
fen befördert werden,

7.  Fahrwegbestimmung und Bescheinigung im 
Rahmen von § 35a GGVSEB (Beförderung beson-
ders gefährlicher Güter), ggf. Bescheinigung des 
Eisenbahn-Bundesamts bzw. der Generaldirekti-
on Wasserstraßen und Schifffahrt,

8.  Ausnahmezulassung nach § 5 GGVSEB, wenn 
diese in An spruch genommen wird,

9.  eventuell weitere erforderliche behördliche Ge-
nehmigungen für bestimmte Gefahrgüter der 
Klassen 1, 4.1, 5.2 und 7.

Generell gilt: Ladung und Papiere müssen 
übereinstimmen.

2.4 Bereits seit 2009 gibt es einheitliche „Schrift-
liche Weisungen“ in Form einer 4-seitigen Fahrer-
anweisung. Einheitlich meint, dass die Weisungen 
nicht mehr stoff- oder klassenbezogen sind. Form 
und Inhalt sind jedoch verbindlich. Sie müssen nur 
noch in der(den) Sprache(n) der Mitglieder der Fahr-
zeugbesatzung mitgeführt werden. Der Beförderer 
(Fuhrunternehmen) ist verpflichtet, die Schriftlichen 
Weisungen bereitzustellen. Schwarz-weiß-Kopien 
sind hier aber nicht zulässig. Fortsetzung auf Seite 8 unten


